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Unterstützung vom Finanzamt  
in der Corona-Krise

Jürgen Angele, von Angele & Kollegen in 
Türkheim, begrüßt die vielen Möglich-
keiten, die den Steuerpflichtigen vom 
 Finanzamt während der Corona-Krise 
 eingeräumt werden.

Stundung von Steuerzahlungen
Die Finanzbehörden gewähren Unterneh-
mern, die „nachweislich unmittelbar und 
nicht unerheblich“ von der Corona-Krise 
betroffen sind, Steuerstundungen bis zum 
31. Dezember 2020. Dies gilt für Steuer-
forderungen, die im Zeitpunkt der 
 Antragstellung bereits fällig sind oder 
 fällig werden.Steuerstundungen betreffen 
die Einkommensteuer, die Körperschaft-
steuer, die Umsatzsteuer sowie den Solida-
ritätszuschlag. Nicht stundungsfähig sind 
Quellensteuern, die für Rechnungen des 

Die Finanzbehörden wollen insbesondere 
Unternehmern und Freiberuflern bei Liqui-
ditätsproblemen durch Steuerstundungen 
und Verzicht beziehungsweise Herabset-
zung von Steuervorauszahlungen helfen.

Steuerschuldners zu entrichten sind, wie 
zum Beispiel  Lohnsteuern oder Kapital-
ertragsteuern auf Zinseinkünfte. Bezüg-
lich der Lohnsteuer können aber fallweise 
die Vorauszahlungen angepasst werden 
(Schreiben des Bundes finanzministeriums 
(BMF) vom 19.  März  2020, IV A 3 – 
S 0336/19/10007:002).

Anpassung von Steuervorauszahlungen
Steuerpflichtige können fällige Steuervor-
auszahlungen auf die Einkommens- und 
Körperschaftsteuer auf Antrag herabsetzten 
oder je nach Einzelsituation ganz aussetzen 
lassen. Dies gilt zunächst für bis zum 
31.   Dezember 2020 fällige Steuervoraus-
zahlungen. Anträge auf Anpassung von 
 Vorauszahlungen für das Kalenderjahr 2021 
müssen  besonders begründet werden.

Voraussetzungen, Antragstellung
Anträge auf Steuerstundungen sowie auf 
Herabsetzung oder Aufhebung von Steuer-
vorauszahlungen dürfen die Finanzbehör-
den nicht deshalb ablehnen, „weil die 
Steuerpflichtigen die entstandenen Schäden 

wertmäßig nicht im Einzelnen nachweisen 
können“, wie es in dem BMF-Schreiben 
heißt. Somit sind Antragsteller nicht gefor-
dert, ihre finanziellen Schäden zu quantifi-
zieren, was in der aktuellen Situation ohne-
hin schwierig sein wird. Die Finanzämter 
sind gemäß BMF-Schreiben angehalten, bei 
der Nachprüfung der Voraussetzungen für 
Stundungen keine strengen Anforderungen 
zu stellen. Stundungszinsen werden nicht 
erhoben. Säumniszuschläge fallen ebenfalls 
nicht an beziehungsweise sind nach dem 
BMF-Schreiben zu erlassen.
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Angele & Kollegen Steuerberatungs- 
gesellschaft GmbH & Co. KG

Irsinger Straße 3
86842 Türkheim
Telefon (08245) 96020 
kanzlei@angelekollegen.de
www.angelekollegen.de

Von der Corona-Krise ist zwischenzeitlich jeder betroffen

Roggermaier GmbH, Stützpunkt Bad Wörishofen 
Robert-Bosch-Straße  18, 86825 Bad Wörishofen

> LKW-Bühnen bis 90 m Höhe 
> Selbstfahrende Bühnen bis 48 m Höhe
> Teleskopstapler bis 30 m Höhe und 12 t Traglast
> Maststapler bis 16 t Traglast
> Leichtbaukräne bis 31 m Höhe
>  Modernste Technologien, flexible Korbsysteme und  

umweltschonende Antriebe
> Eigene große Transportflotte und eigene Werkstätten
> Umfassende Palette an Serviceleistungen
> Beratung und Schulung durch erfahrenes Fachpersonal
> Familienunternehmen seit mehr als 30 Jahren
>  8 x in Ihrer Nähe und ab sofort auch in Bad Wörishofen,  

nur 5 Minuten von der Autobahn 

Arbeitsbühnen und Stapler –  
alle Arten, alle Größen

Roggermaier 
jetzt auch im Allgäu!

info@roggermaier.de   www.roggermaier.de
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